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Das Honorar wird in der Währung desjenigen Staates 
überwiesen, in dem das Werk genutzt wurde. Jedoch 
besteht auch die Möglichkeit, daß der Urheber das ihm 
zustehende Honorar im Falle des Aufenthalts in dem 
anderen Land dort in der jeweiligen Landeswährung in 
Empfang nimmt.
Alle Abrechnungen laufen über die Urheberrechtsorga
nisationen (WUOAP und Artisjus), die auch beim Ab
schluß von Verträgen über die Werknutzung mitwirken. 
Diese Organisationen üben auch die Aufsicht über die 
Vertragserfüllung aus, sichern die Erhebung der Ge
bühren, treffen Maßnahmen zur Verhütung von even
tuellen Konflikten und zur schnellen Bereinigung aller 
Streitfragen, die zwischen den Urhebern und den Nut
zern entstehen. Sie sorgen für die Sicherung der Nicht
vermögensrechte der Urheber, besonders in den Fällen 
der freien Werknutzung usw.
Da die Ungarische Volksrepublik — ebenso wie andere 
europäische sozialistische Länder — Mitglied der Revi

dierten Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken 
der Literatur und Kunst ist und auf internationaler 
Basis auch andere Verpflichtungen auf dem Gebiet des 
Urheberschutzes übernommen hat, findet sich in dem 
Abkommen der Vorbehalt, daß es keine Verpflichtungen 
berührt, die die Partner in anderen internationalen Ab
kommen eingegangen sind. Selbstverständlich wurde das 
Abkommen so abgefaßt, daß sein Abschluß nicht 
zwangsläufig zu irgendeiner Veränderung der Urheber
schutzbestimmungen in einem der beiden Vertrags
staaten führen muß.
Das sowjetisch-ungarische Abkommen zeigt, daß die 
Besonderheiten des sowjetischen Urheberrechts, durch 
die es sich vom Recht anderer europäischer sozialisti
scher Länder unterscheidet, der Herstellung von inter
nationalen Rechtsbeziehungen auf der'Grundlage des 
gegenseitigen Vorteils nicht hinderlich sind.

(Übersetzt von Hans Bär, Berlin)

Rechtsprechung

Strafrecht

§ 2 EGStGB/StPO.

Eine vor Inkrafttreten des Strafgesetzbuchs rechtskräf
tig ausgesprochene Strafe (hier: Geldstrafe) wegen einer 
Handlung, für die nach Inkrafttreten des StGB keine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit mehr vorgesehen ist 
(hier: Eigentums Verfehlung), wird nicht verwirklicht.

OG, Urt. vom 9. Mai 1969 - 2 Zst 6/69.

Am 11: Mai 1967 erließ das Kreisgericht gegen die Be
schuldigte wegen Betruges und Urkundenfälschung 
(§29 StEG, §267 StGB -alt-) einen Strafbefehl und 
erkannte auf eine Geldstrafe von 100 M. Die Beschul
digte hatte in ihrem SV-Ausweis das Datum ihrer Ge
sundschreibung verändert, so daß ihr ihre damalige 
Arbeitsstelle 20,63 M Krankengeld zuviel zahlte. Der 
Strafbefehl ist seit dem 14. Juli 1967 rechtskräftig. 
Vollstreckungsmaßnahmen zur Beitreibung der Geld
strafe blieben erfolglos, weil die Beschuldigte keiner 
geregelten Arbeit nachging. Durch Beschluß vom 
20. Dezember 1968 wandelte deshalb das Kreisgericht die 
Geldstrafe gemäß § 36 Abs. 3 StGB in eine Freiheits
strafe von drei Monaten um. Die dagegen von der Ver
urteilten erhobene Beschwerde wies das Bezirksgericht 
als unbegründet zurück.
Gegen den rechtskräftigen Beschluß des Kreisgerichts 
richtet sich der zugunsten der Verurteilten eingelegte 
Kassationsantrag des Präsidenten des Obersten Gerichts. 
Der Antrag ist begründet.

- Aus den G r ü n d e n : .
Die Instanzgerichte haben bei ihrer Entscheidung die 
auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens sich 
vollziehende Entwicklung, wie sie folgerichtig auch in 
den neuen, sozialistischen Strafgesetzen Ausdruck fand, 
nicht genügend berücksichtigt. Sie ließen insbesondere 
außer acht, daß die sozialistische Gesellschaft immer 
bessere Bedingungen zur Überwindung rückständiger 
Denk- und Lebensgewohnheiten schafft. Infolge der 
gewachsenen Kraft der Bürger unseres Staates, ihrer 
Bereitschaft, Verantwortung für das Ganze zu über
nehmen, ist es möglich, Widersprüche, die sich in ge
ringfügigen gesetzwidrigen Handlungen zeigen, nun
mehr ohne Anwendung des Kriminalstrafrechts, vor 
allem mittels der gesellschaftlichen Gerichte zu lösen. 
Weil den •Vordergerichten diese grundlegende Erkennt

nis fehlte und sie darüber hinaus § 2 EGStGB/StPO 
nicht beachteten, kamen sie wegen einer solch gering
fügigen Gesetzesverletzung nicht nur zur unrichtigen 
Anwendung der neuen Strafgesetze, sondern im Ergeb
nis sogar zu einer Strafschärfung.
Aus beiden Gründen ist die Entscheidung fehlerhaft.
Die Handlung der Beschuldigten wurde zwar unter dem 
Geltungsbereich der alten Strafgesetzgebung zutreffend 
als ein Vergehen beurteilt, und im Ergebnis wurde auch 
auf eine nicht zu beanstandende Strafe erkannt. Der 
vom Kreisgericht erlassene und vom Bezirksgericht be
stätigte Beschluß vom 20. Dezember 1968 auf Umwand
lung der Geldstrafe in eine dreimonatige Freiheitsstrafe 
verletzt jedoch das Gesetz. Mit dem Inkrafttreten der 
neuen, sozialistischen Strafgesetze kann eine derartige 
einmalige Handlung, wie sie von der Verurteilten be
gangen wurde, infolge ihrer Geringfügigkeit nicht mehr 
als Straftat, sondern nur noch als Eigentumsverfehlung 
beurteilt werden (§§ 4, 160 StGB, § 1 der 1. DVO zum 
EGStGB). Daran vermag auch das spätere teilweise un
einsichtige Verhalten der Beschuldigten nichts zu 
ändern. Für Verfehlungen kommen aber weder Geld
strafen noch deren Umwandlung gemäß § 36 Abs. 3 
StGB in Betracht. <;
Die im Zusammenhang damit begangene Urkundenfäl
schung in Form der Änderung der Eintragung im SV- 
Ausweis war Vorbedingung für die Erlangung des be
absichtigten Vermögensvorteils. Diese Handlung kann 
deshalb nicht schwerer gewertet werden als der voll
zogene Betrug. Insoweit entspricht diese Handlung nur 
dem Wortlaut nach dem Tatbestand des § 240 StGB. Die 
Schuld des Töters und die Auswirkungen der Tat auf 
die Interessen der Gesellschaft sind jedoch unbedeutend. 
Eine Straftat liegt daher auch insoweit nicht vor (§ 3 
StGB). ' .
Für die nunmehr als Eigentumsverfehlung zu betrach
tende Handlung sieht das Strafgesetzbuch keine straf
rechtliche Verantwortlichkeit mehr vor. Deshalb ist 
gemäß § 2 EGStGB/StPO die mit dem Strafbefehl 
rechtskräftig ausgesprochene Strafe nicht mehr zu ver
wirklichen.
Der Beschluß des Kreisgerichts war daher aufzuheben 
(§ 321 StPO). In entsprechender Anwendung von § 322 
Abs. 1 Ziff. 3 StPO war durch Selbstentscheidung aus
zusprechen, daß die in dem Strafbefehl enthaltene Geld
strafe nicht mehr zu verwirklichen ist.
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